
Handelskammer zu Saarbrücken. Saarbrüchen, den 21*4,1934. 

Mi v 

Deutßche General Konsulat, ' -
/ ^M^c 

Montreal (Canada). 

gestatten unss in der Anlage die soeben erschienene 

Neu<]äflage des * Industrieführers für das Saargebiet" zur sehr 

geflo Kenntnisnahme zu überreicheno 

Wir wären Ihnen zu lebhaftem Dank verpflichtet,wenn der 

beigefügte Industrieführer bei der dortigen Auskunftstätigkeit 

entsprechend herangezogen würde„ Wir bitten dabei zu berücksich-

tigen, dass das Saargebiet auf Grund des Versailler Vertrages 

vorübergehend in das französische Zollgebiet eingegliedert isto 

Zur Unterrichtung über die derzeitige zollpolitische Lu^e des 

Saargebietes gestatten wir uns, ein kurzes Merkblatt beizufügen« 

Zu weiteren Auskünften steht die Handelskammer jederzeit 

gerne zur Verfügung„ 
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